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nungsgebiet ermittelt werden.  

Um einer Beeinträchtigung des natürlichen Gleichgewichts des Wasserkreislaufs durch die 

zunehmende Flächenversiegelung entgegenzuwirken und um die Grundwasserneubildung 

zu unterstützen, empfehlen wir grundsätzlich bauleitplanerische Festsetzungen bzw. Vorga-

ben für eine natur- und ortsnahe Regenwasserbewirtschaftung bzw. -nutzung (z. B. mittels 

Zisternen zur Trinkwassersubstitution für die Gartenbewässerung oder die Toilettenspülung). 

Wir empfehlen, insbesondere Flachdächer mit PV-Anlagen zu versehen und zusätzlich auch 

zu begrünen. Auch eine Begrünung der Fassaden ist anzustreben. 

 

3. Vorsorgender Bodenschutz 

Die geplante Baumaßnahme umfasst eine Eingriffsfläche von > 3.000 m² und betrifft Böden 

mit einer hohen Funktionserfüllung Es wird daher dringend empfohlen, bereits in der Pla-

nungs- und Ausführungsphase eine bodenkundliche Baubegleitung einschließlich Boden-

schutzkonzept gemäß DIN 19639 vorzusehen. 

Das Befahren von Boden ist bei ungünstigen Boden-, Witterungsverhältnissen und Wasser-

gehalten möglichst zu vermeiden. Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entsprechend DIN 

18915 zu treffen. 

Mutterboden (Oberboden) ist nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor 

Vergeudung und Vernichtung zu schützen. Überschüssiger Mutterboden ist möglichst hoch-

wertig nach den Vorgaben der §§en 6 u. 7 BBodSchV zu verwerten. 

Oberstes Ziel ist die Vermeidung von Bodenaushub bzw. die Wiederverwendung von Bo-

denmaterial innerhalb der Baufläche.  

 

4. Altlasten 

Uns sind im Vorhabensbereich keine Altlastenstadtorte oder Verdachtsflächen bekannt. 

 

5. Wasserbau 

Im Vorhabensbereich sind uns keine Gewässer bekannt. 

 

6. Allgemeine Hinweise 

In der Broschüre „Wassersensible Siedlungsentwicklung“ grüne & blaue Infrastruktur“ finden 

Sie anschauliche Beispiele, wie multifunktionale Flächen oder No-regret-Maßnahmen umge-

setzt werden können, mit gleichzeitigem Mehrwert für Anwohner und Bürger: 

https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_wasser_018.htm  

 Der Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. 

 Bebauungen sind auch fernab von oberirdischen Gewässern vielfältigen Gefahren durch 

Wasser (Starkregen, Sturzfluten, hohe Grundwasserstände, Kanalrückstau) ausgesetzt. 

Die Vorsorge gegen derartige Ereignisse beginnt auf Ebene der Bauleitplanung!  

https://www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_wasser_018.htm


https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf
https://www.lfu.bayern.de/buerger/doc/uw_88_umgang_mit_regenwasser.pdf
https://www.bayika.de/de/aktuelles/meldungen/2021-07-27_Bayerisches-Bauministerium-Klimasensibler-Umgang-mit-Niederschlagswasser-in-der-Bauleitplanung.php
https://www.bayika.de/de/aktuelles/meldungen/2021-07-27_Bayerisches-Bauministerium-Klimasensibler-Umgang-mit-Niederschlagswasser-in-der-Bauleitplanung.php
https://www.innenministerium.bayern.de/assets/stmi/kub/kommunen/b4-1524-2-7_stmuv_stmi_gag__002___reinschrift_.pdf









